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1. Planerfordernis und Planungsziele
An der „Heilbronner Straße“ auf Gemarkung Neckarelz sollen in vier Vollgeschossen zzgl.
eines Staffelgeschosses insgesamt 27 Wohneinheiten entstehen. Die Fläche liegt pla-
nungsrechtlich im Außenbereich, bildet jedoch eine Lücke zwischen nordöstlich und
westlich angrenzender, bereits bestehender Wohnbebauung. Daher soll zur Schaffung
der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen ein Bebauungsplan aufgestellt werden,
um die vorgesehene Wohnnutzung zur Arrondierung des bestehenden Siedlungskörpers
zu ermöglichen.

Durch die vorgesehene Errichtung eines Mehrfamilienhauses wird dringend benötigter
Wohnraum innerhalb des Siedlungsgefüges im Umfeld von Mosbach im Sinne der In-
nenentwicklung geschaffen. Die Stadt Mosbach unterstützt daher das Vorhaben.

2. Verfahren
Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3
BauGB. Der hierzu erforderliche Beschluss wurde durch den Gemeinsamen Ausschuss der
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft am 09.11.2023 gefasst.

Aufgrund der frühzeitigen Beteiligung zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan wurde in Abstimmung mit der Höheren Raumordnungsbehörde im Regie-
rungspräsidium Karlsruhe auf eine frühzeitige Beteiligung zur
Flächennutzungsplanänderung verzichtet.

3. Plangebiet

3.1 Lage und Abgrenzung

Der Änderungsbereich befindet sich auf Gemarkung Neckarelz an der „Heilbronner
Straße“ etwa 3 km von der Altstadt von Mosbach entfernt.

Maßgebend ist der Geltungsbereich, wie er in der Planzeichnung der Flächennutzungs-
planänderung dargestellt ist.

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,3 ha.
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Abb. 1: Auszug aus der topograph. Karte TK 25 (Quelle: Landesvermessungsamt, Ausgabe 2010)

3.2 Bestandssituation

Der Änderungsbereich wird durch die „Heilbronner Straße“ im Westen und durch die
Straße „Am Waldhauer“ im Norden bzw. Nordosten begrenzt. Daran schließt sich die be-
stehende Wohnbebauung von Neckarelz an. Im Süden bzw. Südosten befinden sich zahl-
reiche Baumbestände sowie die Eisenbahnlinie in Richtung Heidelberg und Heilbronn.
Bislang wird das Areal landwirtschaftlich genutzt.

Die nähere Umgebung des Änderungsbereiches ist bereits geprägt durch die angren-
zende Wohnbebauung am Ortsrand von Neckarelz.

Plangebiet
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Abb. 2: Digitales Orthophoto (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW)

4. Übergeordnete Planungen

4.1 Vorgaben der Raumordnung

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten:

Landesentwicklungsplan 2002

Im Landesentwicklungsplan ist die Große Kreisstadt Mosbach als Mittelzentrum ausge-
wiesen. Sie liegt im Schnittpunkt der Entwicklungsachsen Heidelberg - Mosbach - Heil-
bronn sowie Heidelberg - Mosbach – Würzburg.

Gemäß Plansatz 3.1.9 (Ziel) ist die Siedlungsentwicklung vorrangig am Bestand auszu-
richten. Dazu sind die Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Bau-
lücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und
Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden mit be-
sonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unver-
meidbare zu beschränken.

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar

In der Raumnutzungskarte ist der Änderungsbereich als „Siedlungsfläche Gewerbe (Be-
stand)“ dargestellt. Zu beachtende raumordnerische Ziele und Grundsätze sind in der
Raumnutzungskarte nicht festgesetzt.

Gemäß Plansatz 1.4.1.4 (Ziel) ist der Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung
einzuräumen. Dabei sind die verfügbaren Flächenpotenziale im Siedlungsbestand wie

Plangebiet
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z.B. Baulücken, Brach- und Konversionsflächen vorrangig vor anderen Flächenpotenzia-
len zu nutzen.

Mit der Planänderung und der Ausweisung einer Wohnbauflächen wird den Plansätzen
ausreichend Rechnung getragen.

Abb. 3: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplanes (Quelle: Verband

Region Rhein-Neckar)

4.2 Schutzgebiete

Im Plangebiet selbst sowie in der näheren Umgebung werden keine Schutzgebietsaus-
weisungen nach dem Naturschutz- oder Wasserrecht berührt.

5. Flächennutzungsplanänderung
Der Änderungsbereich ist in der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mosbach und der Gemeinden Elztal, Ob-
righeim und Neckarzimmern als „gewerbliche Baufläche“ dargestellt.

Die gewerbliche Baufläche wird in eine geplante Wohnbaufläche geändert, um die Er-
richtung einer Wohnnutzung zu ermöglichen.

Plangebiet
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Abb. 4: Auszug aus dem digitalen Flächennutzungsplan (Quelle: Stadt Mosbach)

6. Auswirkungen der Planung

6.1 Umwelt, Natur und Landschaft

Auch auf der FNP-Ebene ist die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18
BNatSchG im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB grundsätzlich zu betrachten.
Es wurde deshalb durch das Büro für Umweltplanung – Wagner+Simon eine Umweltprü-
fung durchgeführt und in einem Umweltbericht dokumentiert.

Zusammenfassend lässt sich dabei Folgendes festhalten:

Im Rahmen der FNP-Änderung werden keine Maßnahmen geplant.

Der Grünordnerische Beitrag schlägt folgende Maßnahmen zur Vermeidung vor, die als
Festsetzung oder Hinweis auf Ebene des Bebauungsplanes übernommen werden:

- Allgemeiner Bodenschutz

- Beschichtung metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen

- Wasserdurchlässige Beläge

- Regelmäßige Mahd im Vorfeld der Bebauung

- Insektenschonende Beleuchtung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird folgende Maßnahme zum Ausgleich fest-
gesetzt:

- Pflanzung Baumreihen und Einzelbaum

Plangebiet
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Dies reicht zum Ausgleich auf Ebene des Bebauungsplanes nicht aus. Bei den Schutzgü-
tern Pflanzen und Tiere sowie Boden verbleibt ein Kompensationsdefizit von insgesamt
44.966 Ökopunkten, das durch folgende Maßnahme kompensiert wird:

Waldrefugium Nr.7 Distrikt 1 Michelherd, Abteilung 16 Brummersrain

Die Stadt Mosbach hat in den Stadtwaldflächen insgesamt 31 Flächen mit einer Gesamt-
fläche von 62,8 ha als Waldrefugien in der Forsteinrichtung ausgewiesen.

Die Waldrefugien wurden ins bauplanungsrechtliche Ökokonto der Stadt übernommen.
Entsprechend der Ökokontoverordnung werden die Flächen der Waldrefugien durch die
Ausweisung um 4 Ökopunkte je m² aufgewertet.

Das Waldrefugium Nr.7 Distrikt 1 Michelherd, Abteilung 16 Brummersrain hat eine Fläche
von 32.000 m² und wurde zum Stichtag 1.1.2016 mit einem Ausgangswert von 128.000
ÖP in das Ökokonto der Stadt eingebucht. Zuzüglich der achtjährigen Verzinsung von
3% des Ausgangswerts hat die Maßnahme einen aktuellen Punktestand von 158.720 ÖP.
Davon werden bereits dem Bebauungsplan „Hofäcker, Nr. 4.10“ in Lohrbach 61.867 ÖP
zugeordnet.

Nach Zuordnung von 44.966 ÖP zum Bebauungsplan „Heilbronner Straße, Nr. 2.42“ ver-
bleiben aus dem Waldrefugium Nr. 7 auf dem Ökokonto der Stadt Mosbach 51.887 ÖP.

Die Eingriffe sind damit ausgeglichen.

Der externe Ausgleich ist bis zum Satzungsbeschluss mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen und verbindlich zu sichern. Die Bewältigung des Kompensationsde-
fizits wird auf der Bebauungsplanebene sichergestellt. Weitere Einzelheiten können dem
Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung entnommen werden.

6.2 Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes wurde eine spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Dabei wurde unter Einbeziehung der in
Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie und der in Baden-Württemberg brütenden europäischen Vogelarten ge-
prüft, ob die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG tangiert
sein könnten.

Die Lösung etwaiger artenschutzrechtlicher Konflikte kann auf Ebene des Bebauungs-
plans oder nachgelagert erfolgen. Sofern erforderlich, werden Maßnahmen zur Vermei-
dung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen und zur Wahrung der
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgelegt.

6.3 Klimaschutz und Klimaanpassung

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung haben durch die „Klimaschutzklausel“ in § 1a
Abs. 5 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sowie durch das Klimaschutzgesetz des
Landes Baden-Württemberg in der Bauleitplanung besonderes Gewicht erhalten und
verfügen über ausdrückliche Abwägungsrelevanz. Für den Änderungsbereich wurde auf
Ebene des Bebauungsplanes verbindlich festgesetzt:
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 Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses durch Festsetzung versickerungsfähi-
ger Beläge.

 Freigabe der Dachflächen für eine Dachbegrünung zur Verbesserung des Kleinklimas
und Reduzierung der Regenwasserabflüsse

 Vorgabe von Pflanzgeboten auf dem Baugrundstück zur Verbesserung des Kleinkli-
mas.

 Neben der Sicherung günstiger Belüftungseffekte ist auch die Sicherung günstiger
thermischer Umgebungsverhältnisse im Planungsgebiet und in dessen Umfeld von
Bedeutung. Die Ausprägung eines Wärmeinseleffektes ist möglichst zu vermeiden.
Durch die geringfügige Nachverdichtung im Sinne einer Arrondierung des beste-
henden Siedlungskörpers bleibt die Ventilationsfunktion der Straßenzüge gewähr-
leistet.

 Ausschluss von Schotter- und Steingärten auf dem Baugrundstück zur Vermeidung
von Hitzeinseln und Verbesserung des lokalen Kleinklimas.

 Die Nutzung von erneuerbaren Energien wird durch die gesetzliche Verpflichtung
gewährleistet.

Mit den oben genannten Maßnahmen wird aktiv etwas für den Klimaschutz getan. Diese
beseitigen und verringern etwaige negative Einflüsse, die sich durch die Umnutzung
des Gebietes ergeben würden. Somit wird durch die Maßnahmen dem Klimaschutz aus-
reichend Rechnung getragen.

7. Angaben zur Planverwirklichung

7.1 Zeitplan

Die Flächennutzungsplanänderung soll bis Ende 2024 abgeschlossen werden.

Aufgestellt:

Mosbach, den …

DIE GROSSE KREISSTADT: DER PLANFERTIGER :

IFK - INGENIEURE
Partnerschaftsgesellschaft mbB

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER
EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH

E-Mail: info@ifk-mosbach.de
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0 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben. 

 
Die Stadt Mosbach stellt in Neckarelz den Bebauungsplan „Heilbronner Straße, Nr. 2.42“ für ein 
rund 0,3 ha großes Plangebiet zwischen der Heilbronner Straße, der Straße Am Waldhauer und der 
Bahnlinie auf.  

Im geltenden Flächennutzungsplan ist das Gebiet als gewerbliche Baufläche  dargestellt.  
Der FNP wird im Parallelverfahren geändert. Dargestellt wird eine geplante Wohnbaufläche.  
Der Umweltbericht übernimmt im Wesentlichen die Inhalte des Umweltberichtes zum 
Bebauugsplan.  

Auf der kleinen Acker- und Wiesenbrache soll eine Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten ermöglicht 
werden. Der Anteil überbauter und versiegelter Flächen liegt bei 86 %. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung ergibt Eingriffe bezüglich des Schutzgutes Pflanzen und 
Tiere und des Schutzgutes Boden in einem Umfang von insgesamt 44.966 Ökopunkten, das durch 
Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen werden muss. 

Der Eingriff ins Landschaftsbild ist nicht ausgleichbar. Eine landschaftsgerechte Neugestaltung ist 
nicht möglich. 

Schutzgebiete und auch der Biotopverbund sind nicht betroffen. 

Der besondere Artenschutz ist wegen der kaum vorhanden Lebensraumqualtität kaum tangiert. 
Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf kleiner Fläche auf das Klima und seine Anfälligkeit gegen-
über den Folgen des Klimawandels sind gering. Besondere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Die kleine Fläche des Plangebietes in Verbindung mit seiner geringen Wertigkeit und Lage hält die 
Auswirkungen bezüglich aller Umweltschutzgüter in Grenzen.  

Maßnahmen zur Vermeidung werden trotzdem ergriffen. Ein Ausgleich im Plangebiet ist kaum 
möglich. 

Es werden Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen, die sich aus der Umsetzung 
des Bebauungsplans ergeben, festgelegt. Sie ermöglichen es, die in der Umweltprüfung und im 
Umweltbericht gemachten Bewertungen und Prognosen im Nachhinein zu überprüfen.  
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1 Kurze Darstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes. 
 
Die Stadt Mosbach stellt in Neckarelz den Bebauungsplan „Heilbronner Straße, Nr. 2.42“ für ein 
rund 0,3 ha großes Plangebiet auf.  

Es soll eine Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten ermöglicht werden. 

Im geltenden Flächennutzungsplan1 ist das Gebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt. Der FNP 
wird im Parallelverfahren geändert. 
 
 

2 Darstellungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an 
Grund und Boden der geplanten Vorhaben. 
 
Der FNP stellt eine geplante Wohnbaufläche dar. 

Die Flächenbilanz zeigt die Änderung der Nutzung der natürlichen Ressource Fläche im Gebiet. 
 

Flächenbezeichnung  Bestand Planung 

Gewerbliche Baufläche 0,3 ha - 

Wohnbaufläche - 0,3 ha 

Summe 0,3 ha 0,3 ha 

 
 

3 Ziele des Umweltschutzes mit Bedeutung für den Bebauungsplan aus den einschlägigen Fach-
gesetzen und Fachplänen und die Art der Berücksichtigung der Ziele und der Umweltbelange 
bei der Aufstellung. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz bestimmt Ziele zum Schutz, zur Pflege, zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu vermeiden und wenn nicht vermeidbar 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wird in einem Grünordnerischen Beitrag mit Eingriffs-
Ausgleichs-Untersuchung eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft vor-
genommen und die aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe er-
mittelt.  
Es werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen und zum ge-
bietsinternen Ausgleich von Eingriffe in Natur und Landschaft vorgeschlagen. (s. Kapitel 9)   

Die Darstellung des FNP bereitet den Eingriff, den erst der Bebauungsplan konkret ermöglicht, nur 
planerisch vor. Ein Anspruch einen Eingriff auch tatsächlich zu verursachen, ergibt sich aus der 
Darstellung des FNP nicht  

Im Grünordnerischen Beitrag zum Bebauungsplan wird ein Eingriff, der das Schutzgut Pflanzen 
und Tiere, das Schutzgutes Boden und das Landschaftsbild betrifft, festgestellt und mit einem Defi-
zit von insgesamt 44.966 Ökopunkten quantifiziert.  

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb werden festgelegt. 

Das Gebiet ist Erschließungszone im Naturpark Neckartal-Odenwald.  

Das Landschaftsschutzgebiet Neckartal III beginnt rd. 280 m südlich, Beeinträchtigungen sind 
nicht zu erwarten. 
 

                                                      
1 Flächennutzungsplan Elzmündungsraum, VVG Mosbach, 2001 
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Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäi-

schen Vogelschutzgebiete:  

Flächen des FFH-Gebietes Bauland Mosbach liegen 600 m nördlich bzw. 700 m südlich des Plan-
gebiets. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

 
Artenschutzrechtliche Prüfung 

Durch die Darstellung im FNP werden keine Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes ausge-
löst. 

Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung im Bebauungsplanverfahren wurden Vögel und Reptilien 
näher betrachtet. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst. 

 
Das Wasserhaushaltsgesetz enthält Grundsätze zur Sicherung und Bewirtschaftung der Oberflä-
chengewässer und des Grundwassers, sowie zum Hochwasserschutz. 

Schutzgebiete nach Wasserrecht sind nicht betroffen. 
Auswirkungen siehe Kapitel 6 Schutzgut Wasser. 
 
Das Bundesbodenschutzgesetz und das Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz bezwecken die 
nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 

Auswirkungen siehe Kapitel 6 Schutzgut Boden. 
 
 
4 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima1 und der Anfälligkeit der geplanten 

Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 
 
Der § 1 Abs. 5 Satz 2 des BauGB wurde neu gefasst und damit die Ziele und Grundsätze der Bau-
leitplanung erweitert.  

„Sie (Bauleitpläne) sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-

passung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“  

Und in § 1a Abs. 5 wurde eine Klimaschutzklausel eingeführt. 

„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge-
tragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichti-
gen.“  

Klimaschutz und Klimaanpassung erhalten dadurch in der Stadtentwicklung größere Bedeutung 
und mehr Gewicht, ohne allerdings Vorrang vor anderen Belangen zu bekommen. 

Die Darstellung im FNP entfaltet diesbezüglich keine Wirkung.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Heilbronner Straße, Nr. 2.42“ zielt auf den Bau einer 
Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten in einem rund 0,3 ha großen Plangebiet. 

Dazu werden brachliegende Wiesen- und Ackerflächen in Anspruch genommen, die anders als ver-
siegelte bzw. überbaute Flächen in der Lage sind CO2 zu speichern. Insofern verstärkt die Auswei-
sung den Klimawandel geringfügig. 

Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nut-
zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung werden nicht festgesetzt.  

                                                      
1  z.B. Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen 
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Weder von öffentlicher noch von privater Seite sind solche Einrichtungen im Geltungsbereich ge-
plant.  

Mit der Errichtung der Wohnanlage werden Dachflächen entstehen, auf denen sich grundsätzlich 
Photovoltaikanlagen zur dezentralen Stromerzeugung errichten lassen. Nach § 8a des Klimaschutz-
gesetzes Baden-Württemberg ist die Errichtung auf geeigneten Dachflächen bei neu gebauten 
Wohngebäuden bereits verpflichtend. 

Die Wohnanlage wird so geplant und errichtet, dass ihr Energieverbrauch möglichst gering ist und 
den einschlägigen Normen und Bauregeln entspricht. 

 
 
5 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen umweltbezogenen Plänen. 

 
Der Regionalplan1 zeigt eine Siedlungsfläche für Industrie und Gewerbe (N) an. 

Im Flächennutzungsplan2 ist das Gebiet als gewerbliche Baufläche  dargestellt. Der FNP wird im 
Parallelverfahren geändert. 

Der Fachplan Landesweiter Biotopverbund3 zeigt östlich der Bahnlinie einen Kernraum des Bio-
topverbunds mittlere Standorte mit anschließenden Kernflächen und Suchräumen.  
Das Plangebiet ist nicht Teil von Flächen des landesweiten Biotopverbunds. 

Zum Bebauungsplan wurde ein Grünordnerischer Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuch-
ung erstellt. Die dort erarbeiteten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
von Eingriffen wurden in den Bebauungsplan als Festsetzungen und Hinweise übernommen. 

                                                      
1 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit 15.12.2014 
2 Flächennutzungsplan Elzmündungsraum, VVG Mosbach, 2001 
3  LUBW; Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Juli 2020, Karlsruhe.   
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6 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden. 
 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden. 

Prognose über die Entwicklung1 des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen2 während der 
Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben.  

Schutzgut Boden 

Die Bodenkarte zeigt für das Plangebiet die bodenkundliche Einheit Erodierte Parabraun-
erde aus Löss. 

Die Lehmböden unter der Grünland- und Ackerbrache erfüllen die Bodenfunktionen wird 
mit mittel bis hoch.  

Die Böden gehen nahezu vollständig verloren, werden überbaut, versiegelt oder befestigt. 
(86 %) 
Die Böden in den kleinen, schmalen künftigen Grünflächen werden befahren, verdichtet, 
abgetragen und umgestaltet. Funktionen gehen vollständig oder auf lange Zeit verloren.  

Schutzgut Wasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Niederschläge werden von den Acker- 
und Grünlandböden aufgenommen und über Boden und Vegetation wieder verdunstet.  
Je nach Niederschlagsmenge und aktuellem Bodenzustand fließt ein mehr oder weniger gro-
ßer, aber i.d.R. geringer Anteil der Geländeneigung folgend oberflächig ab.  

Über der hydrogeologischen Einheit Unterer Muschelkalk liegt Lößsediment als Deck-
schicht. Die Porendurchlässigkeit der Deckschicht ist sehr gering oder fehlt ganz, sodass die 
Grundwasserneubildung sehr gering ist. 

Oberflächengewässer gibt es nicht. 

Die Fläche wird nahezu vollständig überbaut, versiegelt oder befestigt. Niederschlagswasser 
wird überwiegend der Kanalisation zugeleitet. 

Wegen der kleinen Fläche müssen die Beeinträchtigungen nicht als erheblich bewertet 
werden. 

Schutzgut Luft und Klima 

Das kleine Plangebiet ist von Offenlandflächen außerhalb der Siedlung durch eine Bahn-
trasse getrennt ist. Es hat siedlungsklimatisch keine Bedeutung.  
Durch die angrenzenden Verkehrswege besteht eine Vorbelastung 

Durch den Verlust der kleinen Fläche entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

                                                      
1  u.a. infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, 
2  Soweit möglich und sinnvoll werden direkte und etwaige indirekte, sekundäre, kumulative, grenzüberschreitende, kurzfristige, mittelfristige und langfristige, ständige und vorübergehende sowie positive und negative Auswirkungen 

der geplanten Vorhaben berücksichtigt. Auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen werden ggf. berücksichtigt. 
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Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden. 

Prognose über die Entwicklung1 des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen2 während der 
Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet wurde bisher teils als Acker, teils als Wiese (Glatthafer-Wiese mit artenarmer 
Ausprägung) kartiert. Die Acker- und Wiesenfläche liegen mittlerweile brach und werden 
zusammen ein- oder zweimal im Jahr gemulcht.  

Im Plangebiet gibt es aktuell keine Gehölze. Auf der Bahnböschung im Osten wachsen Ge-
hölze, die nur mit dem Kronentrauf ins Plangebiet reichen. Auf der zur Heilbronner Straße 
abfallenden Böschung mit grasreicher Ruderalvegetation standen Nussbäume, die schon län-
ger gefällt sind. Die zur Straße Am Waldhauer steil ansteigende Böschung ist mit Brombee-
ren überwuchert. 

Die Artenvielfalt der ehemals intensiv genutzten Acker- und Wiesenflächen hat durch das 
Brachfallen zugenommen. Insekten, Spinnen, Schmetterlinge und evtl. auch Kleinsäuger 
kommen im Geltungsbereich sicher vor. Die angrenzenden Gehölze entlang der Bahntrasse 
und die Böschung zur Waldhauerbrücke bieten durch abwechslungsreichere Strukturen mehr 
Arten einen geeigneten Lebensraum. 

Wiesen- und Ackerfläche geht vollständig verloren. Die Brache wird mit einer Wohnanlage 
und Nebenanlagen überbaut und für Zufahrten und Stellplätze befestigt oder versiegelt. Alle 
Lebensräume gehen verloren, auch die in künftigen Grünflächen. 

 

Wirkungsgefüge zwischen biotischen und abiotischen Faktoren 

Zwischen den biotischen (Pflanzen und Tiere) und abiotischen Faktoren (Boden, Wasser, 
Luft und Klima) besteht ein viel verzweigtes Wirkungsgefüge, in dem die Faktoren 
voneinander abhängen, sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern. 

Im Bereich der überbaubaren und versiegelten Flächen wird das Wirkungsgefüge stark 
verändert. Der Verlust des Bodens und die Veränderung von Wasserhaushalt und Mikro-
klima wirken sich auf die Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren aus. Mit der Ver-
siegelung der Wiesenflächen und Rodung von Feldgehölzen entfällt auch deren ausgleich-
ende Wirkung auf den Wasserhaushalt und das Klima. 

Schutzgut Landschaft 

Das kleine Plangebiet liegt am Ortseingang von Neckarelz zwischen zwei Straßen und der 
Bahnlinie. Im Südosten wird es von den Gehölzen auf der Böschung des tiefer liegenden 
Bahndammes, im Nordosten von der zur Waldhauerbrücke ansteigenden Wegböschung mit 
Gehölzen auf der abgewandten Seite eingerahmt. 

Auf der Straße Am Waldhauer verläuft der Rhein-Neckar-Weg (Wanderweg des Oden-
waldclubs) und der Radweg Richtung Waldsteige bzw. Neckarzimmern. 

Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten, vier Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss, max. Ge-
bäudehöhe 15,5 m, Längenbeschränkung 60 m. 
Auch wenn sich der Ortsrand nur geringfügig verschiebt, ist die Beeinträchtigung erheblich. 
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Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden. 

Prognose über die Entwicklung1 des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen2 während der 
Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben.  

Biologische Vielfalt 

Die Artenvielfalt der ehemals intensiv genutzten Acker- und Wiesenflächen hat durch das 
Brachfallen zugenommen.  

Bei einer Bebauung / Versiegelung von 86% der Flächen kann die Vielfalt nur abnehmen. 

Schutzgut Mensch, seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Acker- und Wiesenbrache zwischen Verkehrsflächen. 
 

Es entsteht eine Wohnanlage mit 27 Wohneinheiten. 

Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit infolge der Planung sind weder 
während der Bau- noch der Betriebsphase zu erwarten. 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es sind keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter bekannt. Es sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern gibt es eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Wechselwirkungen. 
Menschen nutzen Flächen, verändern dabei Böden und ihre Eigenschaften. Deren natürliche 
Bodenfruchtbarkeit ist entscheidend für den Ertrag. Niederschläge versickern, Schadstoffe wer-
den vom Boden gefiltert und gepuffert, Grundwasser wird neu gebildet. Welche Pflanzen natür-
licherweise wachsen, hängt u.a. vom Wasserspeichervermögen des Bodens ab. Beide, Pflanzen 
und Boden, sind Lebensraum für Tiere, die durch ihren Stoffwechsel und ihre Lebensweise 
beide beeinflussen. 

Erhebliche negative Auswirkungen, über die bei den Schutzgütern bereits genannten hin-
aus, sind nicht zu erwarten. 
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7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung. 
 
Die Darstellung als Gewerbliche Baufläche würde beibehalten. Die Wohnanlage würde nicht 
gebaut. Die Fläche würde bei entsprechender Pflege offengehalten oder wieder einer land-
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt. 
 
 

8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, insbe-
sondere die möglichen erheblichen Auswirkungen1 auf die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, während der Bau- und Betriebs-
phase der geplanten Vorhaben.2 
 
Eine kleine Fläche wird zu 86% überbaut und versiegelt. Boden mit all seinen Funktionen und ein 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen gehen verloren. Der Landschaftswasserhaushalt ändert sich 
grundlegend. 

Beim Bau werden Roh- bzw. Baustoffe verbraucht, es entstehen Verkehr und Lärm, Energie und 
Wasser werden verbraucht, Baustellenabfälle müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Bei geplanten 27 Wohneinheiten werden entsprechend viele Menschen hier leben, Energie und 
Wasser verbrauchen, Verkehr und Lärm erzeugen, Abfälle und Abwasser verursachen. 
Vor allem wegen der Lage zwischen Straßen und Bahnlinie halten sich Wirkungen nach außen in 
Grenzen. 
 
 

9 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich 
festgestellter erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen sowie geplanter Überwachungs-
maßnahmen für die Bauphase und die Betriebsphase der geplanten Vorhaben 

 
Im Rahmen der FNP-Änderung werden keine Maßnahmen geplant. 
 
Der Grünordnerische Beitrag schlägt folgende Maßnahmen zur Vermeidung vor, die als Festset-
zung oder Hinweis in den Bebauungsplan übernommen werden:  

 Allgemeiner Bodenschutz 
 Beschichtung metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 
 Wasserdurchlässige Beläge 
 Regelmäßige Mahd im Vorfeld der Bebauung 
 Insektenschonende Beleuchtung 

 
Im Geltungsbereich wird folgende Maßnahme zum Ausgleich festgesetzt: 

 Pflanzung Baumreihen und Einzelbaum 
 

Dies reicht zum Ausgleich nicht aus. Bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere sowie Boden 
verbleibt ein Kompensationsdefizit von insgesamt 44.966 Ökopunkten, das durch folgende 
Maßnahme kompensiert wird.  
 

                                                      
1 Sofern möglich und nötig die direkten und etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen 

und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorhaben. Die auf Ebene der 
Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele werden berücksichtigt. 

2  Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, der Art und Menge an Emissionen von Schad-
stoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, der Kumulierung mit den Auswir-
kungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, der Risiken für die menschliche Gesund-
heit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und der eingesetzten Techniken und Stoffe 
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Waldrefugium Nr.7 Distrikt 1 Michelherd, Abteilung 16 Brummersrain 

Die Stadt Mosbach hat in den Stadtwaldflächen insgesamt 31 Flächen mit einer Gesamtfläche von 
62,8 ha als Waldrefugien in der Forsteinrichtung ausgewiesen.  

Die Waldrefugien wurden ins bauplanungsrechtliche Ökokonto der Stadt übernommen.1 
Entsprechend der Ökokontoverordnung werden die Flächen der Waldrefugien durch die Auswei-
sung um 4 Ökopunkte je m² aufgewertet. 

Das Waldrefugium Nr.7 Distrikt 1 Michelherd, Abteilung 16 Brummersrain hat eine Fläche von 
32.000 m² und wurde zum Stichtag 1.1.2016 mit einem Ausgangswert von 128.000 ÖP in das Öko-
konto der Stadt eingebucht. Zuzüglich der achtjährigen Verzinsung von 3% des Ausgangswerts hat 
die Maßnahme einen aktuellen Punktestand von 158.720 ÖP.  
Davon werden bereits dem Bebauungsplan „Hofäcker, Nr. 4.10“ in Lohrbach 61.867 ÖP zugeord-
net.  
Nach Zuordnung von 44.966 ÖP zum Bebauungsplan „Heilbronner Straße, Nr. 2.42“ verbleiben 
aus dem Waldrefugium Nr. 7 auf dem Ökokonto der Stadt Mosbach 51.887 ÖP. 

Die Eingriffe sind damit ausgeglichen.  
 
 

10 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern2 
 
Bei den Baumaßnahmen und bei der Nutzung der Fläche werden Luftschadstoffe in geringem Um-
fang freigesetzt. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen sind nicht erforderlich. 

Anfallendes Schutz- und Regenwasser wird in das bestehende Kanalsystem eingeleitet.  

Abfälle werden ebenfalls ordnungsgemäß entsorgt.  
 
 

11 Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Energie. 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsame und effiziente Umgang mit Energie wer-
den durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. 

Gebäude müssen so geplant und errichtet werden, dass ihr bzw. der durch sie induzierte Energie-
verbrauch möglichst gering ist und den einschlägigen Normen und Bauregeln entspricht. 

 
 
12 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

Ziele und des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplans und Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene Wahl 
 
Der Bebauungsplan wird für den Bau einer Wohnanlage auf einer kleinen Fläche umgeben von 
Straßen und einer Bahnlinie aufgestellt.  

Dazu muss auch der FNP geändert werden. Anderweitige Planungsmöglichkeiten ergeben sich 
nicht. 

 
 

                                                      
1 Ingenieurbüro für Umweltplanung, Stadt Mosbach, Aufnahme von Waldrefugien ins bauplanungsrechtliche Ökokonto, Oktober 2016.  
2  Beseitigung und Verwertung, sofern möglich mit Angaben der Art und Menge. 
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13 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen1 zu erwarten sind und soweit angemessen Beschrei-
bung der Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt2 
 
Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht erkennbar. 

Im Brandfall ist der schnelle Zugang zu Löschwasser gewährleistet. 
 
 

14 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der An-
gaben aufgetreten sind3 
 
Die Umweltprüfung im Flächennutzungsplanverfahren hat die Einzeluntersuchungen, die zum Be-
bauungsplan erstellt wurden zur Grundlage: 

 Grünordnerischer Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung 
 Fachbeitrag Artenschutz 

 
Darin wurden folgende Quellen für die Beschreibungen und Bewertungen herangezogen: 
 
Grünordnerischer Beitrag: 

 Amt für Landeskunde, (Hrsg.): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 161 Karlsruhe, Geo-
graphische Landesaufnahme 1 : 200.000, Bad Godesberg, 1952. 

 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau: Hydrogeologische 
Karte 1:350.000, abgerufen am 27.06.2022   

 Geodatendienst des LGRB: Geologische Karte 1:50.000, abgerufen am 27.06.2022   

 Geodatendienst des LGRB: Karte der Hydrogeologischen Einheiten 1:50.000, abgerufen am 
27.06.2022 

 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Empfehlungen für 
die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fas-
sung, Oktober 2005. 

 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (Hrsg.): Klimaatlas Baden-Württemberg, Karls-
ruhe 2006 

 LUBW: Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Juli 2020, Karlsruhe 

 LUBW: Räumliches Informations- und Planungssystem 

 LUBW(Hrsg.): Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, Karlsruhe 2002 

 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau: „Aufbereitung und Auswertung der Boden-
schätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB“, Daten erhalten am 25.03.2011 

 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): BK50 Boden-
karte 1:50.000, abgerufen am 27.06.2022 

 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, ver-
bindlich seit 15.12.2014 

 VVG Mosbach: Flächennutzungsplan Elzmündungsraum, 2001 

 

                                                      
1  auf die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
2  sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle 
3  zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse; mit einer Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibun-

gen und Bewertungen herangezogen wurden. 
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 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und 
Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Öko-
konto-Verordnung – ÖKVO) vom 19.12.2010 

 
Fachbeitrag Artenschutz: 

 LUBW (Hrsg.): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württem-
bergs, 6. Fassung. Stand 31.12.2013. 

 LUBW (Hrsg.): FFH-Arten in Baden-Württemberg, Erhaltungszustand der Arten in Baden-
Württemberg. 

 
 

15 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt. 
 
Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes wird im Zuge der Realisierung des 
Vorhabens bei am Baufortschritt orientierten Begehungen bis hin zur Bauabnahme überprüft. 
Insbesondere wird dabei auch die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft, die zur Vermeidung und 
Verminderung naturschutzfachlicher Beeinträchtigungen festgesetzt sind. 

Der Stand der Umsetzung der planinternen Ausgleichs- und Pflanzmaßnahmen sowie der externen 
Ausgleichsmaßnahmen wird bis zur tatsächlichen Fertigstellung jeweils zum Jahresende überprüft.  

Darüber hinaus wird im 5-Jahresrhythmus durch Begehungen geprüft, ob und welche erheblichen 
Auswirkungen eingetreten sind und inwieweit sie von den in der Umweltprüfung prognostizierten 
Auswirkungen abweichen. Ebenfalls alle fünf Jahre wird geprüft, ob die internen Kompensations-
maßnahmen ihre Funktion erfüllen. 

In Folge der FNP-Änderung sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  

 
 
 
Mosbach, den 02.09.2024 

 

 


